
it-recht 
kanzlei 
münchen

Copyright © | IT-Recht Kanzlei München | Alter Messeplatz 2 | 80339 München | Tel. + 49 (0)89 13014330 | Fax +49 (0)89 130143360

von Sebastian Segmiller

Verkauf von Knallbonbons, Knallfrösche, Raketen
und Chinakracher: Sprengstoffgesetz ist zu
beachten

Weihnachten und die Zeit zwischen den Jahren ist eine ruhige, besinnliche Zeit. Gleichzeitig ist es aber
auch die Zeit der Raketen, Knallbonbons, Knallfrösche und Chinakracher, kurz: der Pyrotechnik. Groß
und Klein erfreuen sich der bunten Farben und lauten Geräusche, die von unzähligen „Böllern“ an
Silvester erzeugt werden. Und einige Tage vorher freuen sich auch die Händler, schließlich bringen
Silvesterkracher oder sonstiges Feuerwerk gute Preise und die Geldbörse sitzt an und nach
Weihnachten bei den Meisten eher locker. Aber Vorsicht: Der Verkauf pyrotechnischer Gegenstände ist
in Deutschland streng reglementiert! Selbst kleinste Feuerwerkskörper dürfen nicht ohne weiteres
verkauft werden. Nachfolgend sollen die wichtigsten Regeln kurz beleuchtet werden.

Damit’s zu Neujahr nicht gleich doppelt knallt: Erst der Böller, dann die Abmahnung!

I. Die Regelungen: Sprengstoffgesetz und
Sprengstoffverordnung
Regelungen zu Vertrieb und  Nutzung von pyrotechnischen Gegenständen finden sich im
Sprengstoffgesetz  (SprengG) und der 1. Sprengstoffverordnung (SprengV). Weitere
Sprengverordnungen, insbesondere die für die Lagerung relevante 2. Sprengstoffverordnung, sollen
hier nicht behandelt werden. 
Pyrotechnische Gegenstände sind nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 SprengG

“

”

„solche Gegenstände, die Vergnügungs- oder technischen Zwecken dienen und in denen
explosionsgefährliche Stoffe oder Stoffgemische enthalten sind, die dazu bestimmt sind,
unter Ausnutzung der in diesen enthaltenen Energie Licht-, Schall-, Rauch-, Nebel-, Heiz-,
Druck- oder Bewegungswirkungen zu erzeugen“
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1. CE-Zeichen und Konformitätsnachweis/Identifikationsnummer
Pyrotechnische Gegenstände dürfen nur vertrieben werden, wenn sie mit dem CE-Kennzeichen
versehen sind und der jeweilige Hersteller den Konformitätsnachweis erbracht hat, § 5 Abs. 1 SprengG
(Details zum Konformitätsbewertungserfahren finden sich in § 6 ff. SprengV). Jeder pyrotechnische
Gegenstand ist zudem gemäß § 6 Abs. 4 SprengV vom Hersteller oder Einführer vor der erstmaligen
Verwendung der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) anzuzeigen. Die BAM vergibt
dann zum Nachweis dieser Anzeige eine Identifikationsnummer, die in die Anleitung des Gegenstands
aufzunehmen ist (gilt für Gegenstände, die ab dem 01.10.2009 in Verkehr gebracht bzw. erstmals
verwendet worden sind).

2. Kennzeichnungs- und Verpackungsvorschriften
Ferner sind die detaillierten Kennzeichnungs- und Verpackungsvorschriften in §§ 14 ff. SprengV zu
beachten (diese seien der Eigenlektüre überlassen, da eine Darstellung den Rahmen dieses Beitrags
sprengen würde).

3. Beschaffenheits- und inhaltstechnische Anforderungen
Pyrotechnische Gegenstände dürfen zudem nur verkauft werden, wenn sie nicht mechanisch oder
chemisch verunreinigt sind, keine saure Reaktion zeigen (außer Sicherheit und Lagerbeständigkeit sind
nicht beeinträchtigt) und bestimmte Ausgangsstoffe nicht enthalten wie z.B. Schwefeblüte oder weißer
bzw. gelber Phosphor (vgl. für Details § 20 Abs. 1 SprengV).

4. Anzeigepflicht bei Aufnahme eines Verkaufsbetriebs
Die Aufnahme eines Betriebs sowie die Eröffnung einer Zweigniederlassung oder unselbstständigen
Zweigstelle zum Verkauf von pyrotechnischen Gegenständen ist mindestens zwei Wochen vorher bei der
zuständigen Behörde – in der Regel das Gewerbeaufsichtsamt – unter Angabe der verantwortlichen
Person anzuzeigen, § 14 SprengG. Einstellung und Schließung sind unverzüglich anzuzeigen.

5. Kategorieabhängige Verkaufsanforderungen
Schließlich bestehen abhängig von der Kategorie, in die der jeweilige pyrotechnische Gegenstand fällt,
weitere Anforderungen.

Pyrotechnische Gegenstände werden gemäß Art. 3 der Richtlinie 2007/23/EG (die durch SprengG und
SprengV umgesetzt wurde) in insgesamt acht Kategorien eingeteilt, wobei für diesen Beitrag nur die
ersten vier Kategorien (Feuerwerkskörper) und davon wiederum nur die ersten zwei relevant sind:
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Kategorie 1: Feuerwerkskörper, die eine sehr geringe Gefahr darstellen, einen vernachlässigbaren
Lärmpegel besitzen und die in geschlossenen Bereichen verwendet werden sollen, einschließlich
Feuerwerkskörpern, die zur Verwendung innerhalb von Wohngebäuden vorgesehen sind;
Kategorie 2: Feuerwerkskörper, die eine geringe Gefahr darstellen, einen geringen Lärmpegel
besitzen und die zur Verwendung in abgegrenzten Bereichen im Freien vorgesehen sind;
Kategorie 3: Feuerwerkskörper, die eine mittlere Gefahr darstellen, die zur Verwendung in weiten
offenen Bereichen im Freien vorgesehen sind und deren Lärmpegel die menschliche Gesundheit
nicht gefährdet;
Kategorie 4: Feuerwerkskörper, die eine große Gefahr darstellen, die zur Verwendung nur durch
Personen mit Fachkenntnissen vorgesehen sind (so genannte „Feuerwerkskörper für den
professionellen Gebrauch“) und deren Lärmpegel die menschliche Gesundheit nicht gefährdet.

a) Wichtige kategorieübergreifende Regelungen

Wer pyrotechnische Gegenstände verkaufen will, bedarf grundsätzlich der Erlaubnis der zuständigen
Behörde, § 7 Abs. 1 Nr. 2 SprengG.

Dies gilt gemäß § 4 Abs. 2 SprengV allerdings nicht für Feuerwerkskörper der Kategorien 1 und 2 (und
einige weitere pyrotechnischer Gegenstände, vgl. die Regelung), wobei bei Kategorie 2 die in § 20 Abs. 4
SprengV aufgezählten Feuerwerkskörper nicht unter die Ausnahme fallen.  
(Ergänzender Hinweis: Bezüglich der Einfuhr, Durchfuhr und des Verbringens pyrotechnischer
Gegenstände nach/durch Deutschland gilt § 15 SprengG)

Für pyrotechnische Gegenstände aller Kategorien gilt, dass sie nur in geschlossenen Schaukästen
ausgestellt werden dürfen (ausgenommen sind Knallbonbons). Eine Ausnahme besteht für
Feuerwerkskörper in mehrseitig durchsichtigen (oder sicherheitstechnisch gleichwertigen)
Verpackungen, wenn die Verpackung von der BAM als unbedenklich eingestuft wurde, § 21 Abs. 4
SprengV.

Feuerwerkskörper der Kategorien 1  und 2 dürfen zudem nur in kleinsten Verpackungseinheiten
abgegeben werden, § 21 Abs. 5 SprengV.

Gemäß § 20 Abs. 2 SprengV gelten für den Umgang und Verkehr mit pyrotechnischen Gegenständen
folgenden Altersgrenzen (unbeschadet einer zusätzlichen Erlaubnispflicht): 
Kategorie 1: 12 Jahre
Kategorie 2: 18 Jahre 
Kategorie 3: 18 Jahre 
Kategorie 4: 21 Jahre
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b) Verkauf von Feuerwerkskörpern der Kategorie 1

Feuerwerkskörper der Kategorie 1 dürfen ganzjährig an Personen ab 12 Jahren verkauft werden, § 20
Abs. 2 SprengV. Befinden sie sich aber in einem Sortiment mit Feuerwerkskörpern einer höheren
Kategorie, gelten die Vorschriften der höheren Kategorie, § 21 Abs. 2 SprengV.

c) Verkauf von Feuerwerkskörpern der Kategorie 2

Feuerwerkskörper der Kategorie 2 (und höher) dürfen nur an Inhaber einer Erlaubnis nach § 7 oder § 27
bzw. eines Befähigungsscheins nach § 20 SprengG oder (nur für Kategorie 2) einer
Ausnahmegenehmigung nach § 24 Abs. 1 SprengV abgegeben werden, § 22 Abs. 1, 2 SprengV.

Jedoch besteht vom 29. bis 31. Dezember eine Ausnahme (bzw. vom 28. bis 31. Dezember, wenn einer der
Tage ein Sonntag ist). In dieser Zeit dürfen Feuerwerkskörper der Kategorie 2 auch an Personen ab 18
Jahren ohne Erlaubnis überlassen werden, § 22 Abs. 1 SprengV. Davon ausgenommen sind wieder die in
§ 20 Abs. 4 SprengV genannten Gegenstände der Kategorie zwei, die stets erlaubnispflichtig sind.

Hinweis: Zu den Anforderung beim Verkauf von Feuerwerkskörpern gibt es auch eine anschauliche
Borschüre des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen, die
hier zum Download bereitsteht: http://www.verwaltung.bayern.de/egov-
portlets/xview/Anlage/3977086/Verkauf%20von%20Feuerwerksk%F6rpern.pdf

II. Mögliche Sanktionen bei Verstößen, insbesondere
Abmahnung
Verstöße gegen bestimmte Vorschriften der SprengV (etwa die Anzeigepflicht für pyrotechnische
Gegenstände nach § 6 Abs. 4 SprengV) stellen Ordnungswidrigkeiten dar, vgl. § 46 SprengV i.V.m. § 41
Abs. 1 Nr. 16 SprengG.  Ebenso Verstöße gegen bestimmte Vorschriften des SprengG (z.B. fehlender
Konformitätsnachweis oder fehlendes CE-Zeichen), vgl. § 41 SprengG.

Insbesondere der Verkauf pyrotechnischer Gegenstände ohne nötige Erlaubnis und der Verkauf an
nicht berechtigte Personen können sogar strafbar sein, vgl. § 40 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nr. 3 a) SprengG. 
Auf die Ordnungswidrigkeits- und Strafvorschriften soll hier jedoch nicht näher eingegangen werden.

Interessanter ist die wettbewerbsrechtliche Seite der Verstöße. Hier ist vor allem die Anzeige- und
Kennzeichnungspflicht wichtig.

Wer entgegen § 6 Abs. 4 SprengV pyrotechnische Gegenstände vertreibt, die nicht der BAM angezeigt
wurden und keine Identifikationsnummer tragen, setzt sich der Gefahr einer Abmahnung wegen
unlauterer Handlung nach § 4 Nr. 11 UWG und ggf. auch § 3 Abs. 2 UWG aus (wobei auf letzteren
eigentlich nicht zurückgegriffen werden muss, sofern ersterer erfüllt ist, da letzterer die Funktion eines
Auffangtatbestandes hat, vgl. Köhler/Bornkamm, UWG § 3 Rn. 53).

Eine entsprechende Abmahnung liegt der IT-Recht-Kanzlei vor.

§ 6 Abs. 4 SprengV normiert eine Anzeigepflicht für alle pyrotechnischen Gegenstände. Eine von der

http://www.verwaltung.bayern.de/egov-portlets/xview/Anlage/3977086/Verkauf%20von%20Feuerwerksk%F6rpern.pdf
http://www.verwaltung.bayern.de/egov-portlets/xview/Anlage/3977086/Verkauf%20von%20Feuerwerksk%F6rpern.pdf
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BAM vergebene Identifikationsnummer ist in der Anleitung des Gegenstands zu nennen. Ohne Anzeige
und Nennung der Nummer darf der Gegenstand nicht verwendet, also auch nicht vertrieben werden.
Damit regelt die Norm ein Marktverhalten, nämlich die Verwendung in Form des Vertriebs. Sie dient
wohl auch dem Schutz der Marktteilnehmer, denn dieser kann sich über die Nummer vergewissern,
dass  eine Prüfung durch die BAM stattgefunden hat.

Ein Verstoß gegen § 6 Abs. 4 SprengV ist damit ein Verstoß gegen eine Vorschrift, die auch dazu
bestimmt ist, das Marktverhalten im Interesse der Marktteilnehmer zu regeln. Damit stellt ein Verstoß
eine unlautere Handlung im Sinne des § 4 Nr. 11 UWG dar.

Gleiches dürfte auch für die CE-Kennzeichnungspflicht nach § 5 Abs. 1 SprenG und die
Kennzeichnungspflichten nach §§ 14 ff. SprengV gelten.

III. Fazit
Beim Verkauf von Feuerwerkskörpern oder anderen pyrotechnischen Gegenständen ist Vorsicht
geboten: Es bestehen nicht nur Anzeige- und Erlaubnispflichten für Verkäufer und Käufer, sondern auch
zahlreiche Kennzeichnungspflichten. Gerade bei Verstößen gegen letztere droht neben einer
Ordnungswidrigkeit auch eine Abmahnung wegen unlauteren Verhaltens.

Informieren Sie sich vorher also gut über die geltenden Bestimmungen und holen Sie im Zweifelsfall
rechtzeitig kompetenten Rat ein. Die IT-Recht-Kanzlei berät Sie gerne zu allen Fragen rund um den
Verkauf von pyrotechnischen Artikeln.

Autor:
Sebastian Segmiller
(jur. Mitarbeiter der IT-Recht Kanzlei)
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